
  

   

 

 

 

 

 

 

B e k a n n t m a c h u n g 

 

5. Nachtragssatzung vom 03.12.2025 zur Satzung über die Erhebung von Abwas-

sergebühren und Kanalanschluss-Beiträgen der Stadtwerke Neuenrade - AöR vom 

15.12.2020 

 

Auf Grund § 7 der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (GO NRW) in 

der Fassung der Bekanntmachung vom 14.07.1994 (GV. NW. S. 666 / SGV NRW 2023), 

zuletzt geändert durch das Gesetz zur Änderung kommunalrechtlicher und weiterer Vor-

schriften im Land Nordrhein-Westfalen vom 10. Juli 2025 (GV. NRW. S. 618) und der §§ 

4, 6 und 10 des Kommunalabgabengesetzes für das Land Nordrhein-Westfalen (KAG) 

vom 21.10.1969 (GV. NW. S. 712), zuletzt geändert durch das Gesetz vom 05.03.2024 

(GV. NRW. S. 155), sowie der §§ 43 ff. des Landeswassergesetzes (LWG) für das Land 

Nordrhein-Westfalen in der Fassung der Bekanntmachung vom 25.06.1995 (GV. NRW. 

S. 926), zuletzt geändert durch Artikel 3 des Gesetzes vom 17. Dezember 2021 (GV. 

NRW. S. 1470) hat der Verwaltungsrat der Stadtwerke Neuenrade - Anstalt des öffentli-

chen Rechts - am 02.12.2025 folgende 5. Nachtragssatzung zur Satzung über die Erhe-

bung von Abwassergebühren und Kanalanschluss-Beiträgen der Stadtwerke Neuenrade 

- AöR vom 15.12.2020 beschlossen:  

 

Artikel 1 

 

§ 4 Abs. 7 erhält folgende Fassung: 

 

(7) Die Gebühr beträgt je m³ Schmutzwasser 4,04 €. Bei Gebührenpflichtigen, die in den 

Fällen des § 7 KAG vom Ruhrverband zu Verbandslasten oder Abgaben herangezo-

gen werden, ermäßigt sich die an die Stadtwerke Neuenrade - AöR zu zahlende Be-

nutzungsgebühr auf 1,38 € je m³.  
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Artikel 2 

 

§ 5 Abs. 4 erhält folgende Fassung: 

 

(4) Die Gebühr beträgt 1,25 € für jeden Quadratmeter bebauter und/oder befestigter  

Fläche i.S.d. Abs. 1 bei Gebührenpflichtigen, die in den Fällen des § 7 KAG vom 

Ruhrverband zu Verbandslasten oder Abgaben herangezogen werden, ermäßigt sich 

die Gebühr auf 1,01 je m². 

 

Artikel 3 

 

§ 11 Abs. 2 erhält folgende Fassung: 

 

(2) Die Gebühr beträgt 52,79 € je m³ abgefahrenen Klärschlamms aus der Kleinkläranla-

ge bzw. Inhalts der abflusslosen Grube. 

 

 

Artikel 4 

In-Kraft-Treten 

 

Diese Satzung tritt am 01. Januar 2026 in Kraft. 

 

 

Bekanntmachungsanordnung: 

Die vorstehende Satzung wird hiermit öffentlich bekannt gemacht. 

 

 

Hinweis: 

Gem. § 7 Abs. 6 GO NRW wird darauf hingewiesen, dass eine Verletzung von Verfah-

rens- oder Formvorschriften der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen 

(GO NRW) beim Zustandekommen dieser Satzung nach Ablauf von sechs Monaten seit 

dieser Bekanntmachung nicht mehr geltend gemacht werden kann, es sei denn, 

 

a) eine vorgeschriebene Genehmigung fehlt oder ein vorgeschriebenes Anzeigeverfah-

ren wurde nicht durchgeführt, 
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b) diese Satzung ist nicht ordnungsgemäß öffentlich bekannt gemacht worden, 

 

c) der Bürgermeister hat den Verwaltungsratsbeschluss vorher beanstandet oder 

 

d) der Form- oder Verfahrensmangel ist gegenüber der Gemeinde oder den Stadtwerken 

Neuenrade - AöR vorher gerügt und dabei die verletzte Rechtsvorschrift und die Tat-

sache bezeichnet worden, die den Mangel ergibt. 

 

 

Neuenrade, 03.12.2025 

 

 

gez.          gez. 

Fabian Cormann        Marcus Henninger 

Vorstand         Vorstand 

     

            gez.  

Volker Klüter 

 Bürgermeister 

 


